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Wingertareal Spiegelberg stand beim sogenannten roten Gatter ein
grofler Torkel, der beim Brand von 1814 dem Flugfeuer zum Opfer
fiel, obwohl das Gebdude nahezu 1 km vom eigentlichen Brandherd
entfernt war. Uber dem Dorf in siidlicher Richtung ist cine Flur, die
Torkels heiflt. Es liegt auller Zweifel, dall also auch in jener Gegend
Rebkulturen waren, ohne solche hitte man an jenem Ort wohl keine
Kelteranlagen gebraucht.

Uber die Zuschken oder Susten lings der LandstraBe soll in cinem
andern Zusammenhang berichtet werden.

Vom Landschaftsbild der Trimmiser Flur in den
fritheren Jahrhunderten

J. Ulr. Meng

Unsern Nachfahren diirfte es seiner Zeit nicht schwer fallen, sich
ein zutreflendes Bild vom heutigen Aussehen des Landes zu machen.
Es werden ihnen vielerlei Quellen zur Verfigung stehen. Denn von
jeder Ortschaft, vom kleinsten Weiler, gibt es heute gute Lichtbilder,
Zeichnungen, Pline, Karten, Beschreibungen usw. Nicht gar so ein-
fach ist es fiir uns Gegenwirtige, wenn wir den Versuch machen, uns
ein Bild unserer Landschaft aus fritherer Zeit zu entwerfen, wie diese
in bezug auf Kolonisation, Bebauung, Wegverhiltnisse, Wirtschafts-
art, Bewaldung, Wasserldufe usw. ausgeschen haben mag. Wohl gab
es auch in friuherer Zeit etwa Landschaftsmaler, deren Bilder der Nach-
welt erhalten blieben, aber diese beschrankten ihre Tétigkeit meistens
auf Stadte und andere bedeutende Orte. Die dltesten kartographischen
Aufnahmen unserer Gegend sind kaum 150 Jahre alt. Trotzdem wol-
len wir es versuchen, ein Bild der hiesigen Landschaft zu entwerfen.
Zu diesem Zweck miissen verschiedene Quellen beniitzt werden. Als
solche kommen in Betracht einmal die im Archiv der Gemeinde und
auch anderswo liegenden Urkunden, Abkommnisse, Vertrige, nach-
barrechtliche Abmachungen, schiedsgerichtliche Entscheide, aus der
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neueren Zeit Protokolle, dann vor allem Flur- und Ortsnamen, ferner
die topographische Gestaltung, die hydrographischen Verhiltnisse
und die Titigkeit der Riifen und des Rheins sowie die Lawinenginge.
Es gilt also, aus zahlreichen Steinchen unter viel Zeitaufwand und
Geduld ein Gefiige zusammenzusetzen, das dann wie ein antikes Mo-
saik eine bildliche Darstellung zum Ausdruck bringt. Wir wollen die-
sen Versuch fir unser Gemeindegebiet wagen, auch auf die Gefahr
hin, nicht alles so gestalten zu kénnen, wie es sachgemill und wiin-
schenswert ware. '

Im siedlungsgeschichtlichen Abschnitt wurde schon darauf hin-
gewlesen, dal3 unser altes Trimmis als «vico Tremune», also als Dorf
oder Weiler mitsamt der Kirche St. Carpophorus um 766 bereits be-
standen hat. Dieser Kirche wurden zu jener Zeit Schenkungen ge-
macht, worunter auch Weingédrten angefithrt sind. Derartige Ver-
gabungen wiederholten sich auch in den néchstfolgenden Jahrhunder-
ten. In der Schenkungsurkunde Koénigs Otto I. im Jahr g55 wird dem
Bistum Chur der Konigshof von Zizers mit Ackern, Wiesen (vinetis
in planis), Weinberge in der Ebene von Trimmis und auch Alpen ver-
macht. In der Trimmiser Flur haben wir die beiden Lokalititen Viola
am Mittelweg und Torkels oberhalb dem Dorf. Beide Namen weisen
auf den Weinbau hin, denn ersterer ist eine Ableitung von vinea und
bedeutet Wingert. Hierzulande weil3 jedermann, daB3 das aus dem
lateinischen stammende Wort Torkel zu deutsch Weinkelter bedeutet.

Der Weinbau reichte demnach zu romanischer Zeit — und diese
dauerte in unserer Gegend bis etwa 1450 — bis iiber das Dorf hinauf,
denn ohne Reben in der Nihe hitte man dort oben keine Torkel er-
stellt und gebraucht. Ubrigens ist es kaum fo Jahre her, und wir
dltern kénnen uns noch wohl erinnern, daB am Olberg iiber dem
Friedhof kleine Rebenbestinde vorhanden waren.

Der bischofliche Wingert zu Costans wird als Tauschobjekt in einer
Urkunde vom 31. August 1497 genau umschrieben. Die bischofliche
Verwaltung wuBte jedenfalls dic Vorziiglichkeit dieser arrondierten
Rebanlage zu schitzen, sonst hitte sie dem fritheren Besitzer Plattner
und seiner Frau nicht 10 Stiick Wiesen und dazu gehorend Haus und
Stall zu Trimmis an Tausch gegeben, wie es in dem Dokument heif3t.

Aber auch in den spitern Jahrhunderten werden neue Rebanlagen
urkundlich erwédhnt. Im Jahr 1674 klagen nimlich die Vertreter von
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Says, daB3 einige Trimmiser in der «Allmein Biollcicrapp» Wein-
reben eingeschlagen haben, wodurch der Weidgang derer vom Berg
vermeintlich geschmalert wurde. (Urkunde Nr. 16 im Archiv von
Says.) Es ist nicht schwer zu erraten, um was fiir Neupflanzungen es
sich dabei gehandelt haben diirfte, denn die ganze studliche Hagseite
war vor zirka 6o Jahren noch mit Reben bepflanzt, aus deren Mitte,
gegen die hohe Wingertmauer hin, ein weilles Rebhduschen heraus-
leuchtete. Und endlich erinnern wir uns auch noch daran, daB3 unten
in Saliet in dem Bongert von Martin Nutt bei der Abzweigung des
Briilweges ein Weingarten war. Auch auf der untern Seite des Chur-
weges von Brenntastuda bis hinunter an das bekannte GaBli mit dem
omingsen Beinamen waren Wingert. Am alten FuBweg aus dem
Chriser zum Hexengatter hinaus war in einem von Mauern einge-
schlossenen Raum ein Weingarten, der m. W. den Gebridern Groll
gehorte. Ganz in der Nihe heiB3t die Flur Rebacker, also auch ein altes
Rebland. Unmittelbar beim Einlenker des Loserweges war noch vor
50 Jahren hinter einer hohen Windschutzmauer ein sonniger Wingert,
der Familie Gadient zur Stiegela gehérend. Oberhalb Carausch iiber
dem Mittelweg stehen heute noch die Ruinen eines Torkels, in wel-
chem sich nach Pfarrer Furger wihrend des gojdhrigen Krieges ein
furchtbares Drama abgespielt haben soll. Das Gebiet zwischen dem
GaBli und der Viola war unzweifelhaft Rebland.

Der Weinbau hat also in fritheren Jahrhunderten auch auf dem
Gebiet der Gemeinde Trimmis einen viel groBeren Raum eingenom-
men, als dies heute der Fall ist. Uber die Qualitit des Trimmiser
Weines erfreuen wir uns nicht erst heute, denn dartiber sagt Carl
Ulisses von Salis Marschlins in seinem Buch «Historisch-topogra-
phische Beschreibung der V Doérfer» anno 1810 die anerkennenden
Worte: « Mit Verachtung blicken die Bewohner von Zizers und Trim-
mis auf die Sduerlinge aus den Reben von Haldenstein, Untervaz und
Mastrils und bristen sich mit threm Costamser, der sonst die Tafeln
des bischoflichen Hofes in Chur belebte, jene die Zizerser sind nicht
weniger stolz auf ihren Rifiwein. Man kann nicht leugnen, daf3 in
guten Jahren diese Weine den bessern im Hochgericht Mayenfeld
gleich kommen und ziemlich trinkbar sind.»

An anderer Stelle wird tiber den Ertrag aus den Jahren 1783, da
der Wein nicht nur sehr gut, sondern auch im UberfluB vorhanden
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war, berichtet. Zufolge dieser guten Ernte verkaufte man in jenem
Herbst den Zuber, das sind 120 Liter, fiir ¢ Guldi, nach unserem
heutigen Geldwert wiren das zirka 6o Franken.

Im Herbst 1804 wurden nach Salis in Trimmis 458 Zuber = 5496
Liter Wein gekeltert, den Zuber zu 10 Gulden berechnet 4580 Gulden,
nach heutigem Geldwert etwa 76 ooo Franken.

Auch aus diesen Ertragsziffern geht hervor, daBl der Weinbau in
fritheren Jahrhunderten in Trimmis als landwirtschaftliche Erwerbs-
quelle eine ansehnliche Rolle spielte.

Salis weist an verschiedenen Stellen aber auch auf die Risiken hin
und kommt zum Schlull, wenn man den andern Zweigen der Land-
wirtschaft in bezug auf Pflege, Diingung und Arbeitsaufwand die
gleiche Sorgfalt wie dem Rebbau angedeihen lieBe, der Ertrag dem-
jenigen des Rebbaues nicht nachstehen wiirde. Er erwdhnt zur Be-
stitigung seiner Feststellung die alte Rebbauern-Regel: « Was den
Ertrag der Weingérten betrifft, so mull bemerkt werden, daB laut viel-
jahriger Erfahrung alter Leute man binnen 10 Jahren g Geratjahre,
g halbe Geratjahre und 4 Fehljahre annehmen kann.» Bel guten
Weinjahren darf mit einem Ertrag von 4-5 Zuber, also 480600 Liter
pro 100 Kl. oder einem Mannschnitz gerechnet werden.

Der starke Riickgang im Weinbau ausgangs des letzten Jahrhun-
derts war aber nicht allein den Ernten, bzw. den geringen Ertrdg-
nissen zuzuschreiben, sondern vielmehr der groBen Konkurrenz der
billigen Auslandweinen, dic mit dem Ausbau der bessern Verkehrs-
mittel die einheimischen Produkte verdringten.

Vom Ackerbau in den fritheren Jahrhunderten

Im Abschnitt iiber die romanischen Flurnamen haben wir auf die
sog. Quadern in der Trimmiser Flur hingewiesen. Es wurde dort schon
ausgefithrt, daBl das Wort eine romanische Bezeichnung sei und wort-
lich dbersetzt Viereck bedeute. In einer Urkunde aus dem Jahr 88,
in welcher Kénig Otto ITI. die dem Bistum Chur von seinem GroB-
vater gemachten Zuwendungen bestdtigt, findet sich ein besonderer
Passus, wonach die Quadern, als durch Einfriedigung dem allgemei-
nen Atzungs- und Weidrecht entzogene Dauerdcker dem Landes-
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herrn gegeniiber, mit einer separaten Steuer belastet waren. Die Be-
sitzer oder Bewirtschafter solcher Quadern wurden Quadrari genannt.
Wie in den umliegenden Gemeinden wurden seiner Zeit auch im Ge-
meindebann von Trimmis solche Grundstiicke mit besondern Rechts-
und Pflichtsverhéltnissen geschaffen.

In einer Urkunde von 1375 ist die Rede von einem agro in
der Quader de sot, 1 Juchart messend und zur Hilfte zum
Schlol Trimmons gehérend, also ein Acker in der untern Quader ge-
legen. Es muB also logischerweise auch die obere Quader damals schon
bestanden haben. Dann gab es auch eine Quadrella (Quéderli), die
heutige Gadrella. Diese eingeschlagenen Grundstiicke waren dem
Weidgang nicht ausgesetzt und konnten deshalb ohne Riicksicht auf
diesen beliebig bestellt werden. In diesen geschiitzten Einschldgen
wurde zur Hauptsache Wintersaat bestellt. Alle andern Acker in der
offenen Flur drauflen lagen wihrend zwel aufeinander folgenden
Jahren unterm Pflug und das dritte Jahr brach, damit sich der Boden
erholen konnte. Sommertiber sprofite auf dem Brachacker reichlich
Unkraut, das dann im Herbst dem Weidvieh willkommene Nahrung
bot. Aus den Urkunden und nach den Abgaberddeln zu schlieBen,
hatten die Acker allgemein viel groBere Flichen als heute. Man liest
darin etwa: Ein agro, also ein Acker von 314 oder von 5 Jucharten.
Eine Juchart miBt nach heutigem Mal} 36 a oder rund 790 Klafter.

Dieses offene Ackerland lag ausschlieflich um das Dorf herum, auf
Caluonia und auf den Schuttkegeln der verschiedenen Riifen und tal-
abwirts bis an das Rheinbort hinunter. Spuren dieser natiirlichen
Abgrenzung finden wir ja von der GrofBriifi den obern Quarten nach
hinaus, am Rand der Herrewiesen entlang durch die Vogti hinaus bis
zum Rappakuck. Dal3 die Bebauung der Felder bis ins spdte Mittel-
alter zum mindesten bis zum Verschwinden des Romanischen nicht
unter das heutige Tracé der Landstrafle reichte, geht schon aus dem
Umstand heraus, daB3 bloB die beiden Flurnamen Pradigis (Aegerte—
Neuwiese) und Isla (Au-Niederung) im tiefer gelegenen Feld an ro-
manische Zeit erinnern.

Aber nicht bloB das Ackerland, sondern auch das Wiesland be-
schrankte sich auf diesen Raum. In den Domkap. Urbaren von 1375
lesen wir: Item IIII secatura dicti pratum de Bril site sub Trimus.
Zu deutsch: 4 Jucharten genannt «Wiese zu Briil», unterhalb Trimmis
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gelegen, anstoBBend an die Wiese des Ulrichs, genannt Mund, Soldat.
An anderer Stelle steht iiber die Lokalitidt Brill im Cod. Dip. IV
N. 199: pratum dictum Bruel, also wieder eine Wiese in der Flur Briil,
und im Jahr 1395 bestitigt Hans Minst ab Says, sefhaft ze Trimus,
dem Junker Burkharten von Schauenstein den Empfang eines Erb-
lehens von zway wisen, gelegen ze Trimus, die eine ze Briil, di andere
auch ze trimus Abyfurkas, stoBt oben zu an Wilhelms von der Riifi
wisen genannt pra mundadura. Abyfurka bedeutet Weggabelung. Es
konnte sich dabei um die Abzweigung des Churweges von der alten
Landstra8e gehandelt haben. Und der Wilhelm zur Riife ist unzwei-
felhaft der Besitzer der GrofQriife.

In den bischéflichen Amterbiichern findet sich ein Hinweis aus
dem Anfang des 15. Jahrhunderts, eine Wiese genannt «under Briiele
sut crapp by dem griinen Hag», die mit 6 Wert Kaes dem Pramon-
stratenser Kloster Churwalden pflichtig ist.

Aber auch siidlich des Dorfes an der Grenze gegen Chur miissen
ausgedehnte Wiesflichen und eigentliche Giiter mit Gebaulichkeiten
bestanden haben. Am FFulle des Burgkegels Oberruchenberg liegt die
von Scaldra und Maschanserrife verschiittete Flur Pramagas. In der
ersten Worthidlfte kommt auch wieder das Wort pra oder Wiese zum
Ausdruck. Eine Bestatigung fiir das Bestehen von Giitern in jener Ge-
gend finden wir in der &ltesten Urkunde des Gemeindearchivs vom
21. Juli 1444. Aus einem Schiedsspruch zwischen Wernherr von Sig-
berg auf Ruchenberg und der Gemeinde Trimmis gcht hervor, dal
die Gemeinde diesem oder seinem Vogt zu Ruchenberg gestattet, das
notwendige Wasser fur seine Giiter aus der Rife zu «ziehen oder le-
gen». Diese Guter lagen aber schwerlich oben auf dem Burghiigel,
sondern sehr wahrscheinlich am FuBe des Berges bei Pramagas. Und
das Wasser durfte von einer der beiden Riifen hergeleitet worden sein.

Eine weitere Bestitigung in bezug auf die Giiter zu Pramagas findet
sich in der sogenannten «Grenzverschreibung entzwyschen gemeiner
Stadt Chur und Ioblicher Gemeinde Trimmis wegen Aufrichtung der
Wuhren im Scaldratobel». Anno 1606, den 11. August, werden die
von Chur pflichtig erklirt, nebst ob dem Riifiplitzli gegen Pramagas
ins alte Bett auszuwuhren, «damit der von Trimmis den Wald und
giicter auch bestmoglichst beschiitzt werde». Daraus geht hervor, dal3
Pramagas Ende des 17. Jahrhunderts als Gut oder Giiter noch be-
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standen hat. Ob es sich dabei auch um Maiensdfle handelte wie bei
den benachbarten Liegenschaften auf Churer Seite, kann nicht mit
Bestimmtheit festgestellt werden. Es ist dies aber anzunehmen, wenn
man sich vergegenwirtigt, dall das Vorhandensein von Trankewasser
nur wihrend des Frithjahrs einigermaBen gesichert war. In diesem
Zusammenhang mdgen auch die hart an der Territorialgrenze liegen-
den MaiensdBe einiger Churer Herren erwihnt werden. In einer Be-
schwerdeschrift des Biirgermeisters und Rats der Stadt Chur an die
Gemeinde Trimmis vom 2. August 1705 macht jener die Gemeinde
Trimmis aut die «frefentliche Zerstérung» der stadtischen Wuhrung
bei des Herrn «Bavieren Maiensd3» zuoberst in den Mondaduren auf-
merksam und verantwortlich. Auch in den darauf folgenden Gerichts-
verhandlungen 1706 werden die MaiensidBBe des Herrn Baviers und des
Oberzunftmeisters Schwartz erwiahnt. Weiter unten gegen die Halbmil
zu mul} das Maiensd3 des Herrn Pestaluzz bestanden haben. Wenn
man aus «den Stock» dem Mittelweg folgend, an die Grenzlinie ge-
langt, kann man ohne grofle Miihe auf der obern Scite dicht am Ful3-
weg ein Mauerwerk mit Moos bedeckt feststellen.

Weiter oben wurde darauf hingewiesen, dall das eigentliche Kul-
turland der Gemeinde Trimmis nur bis an die Rheinborder hinunter
sich ausdehnte. Der beste Boden, den die Ortsbeviolkerung heute be-
sitzt, war also noch nicht kolonisiert. Und doch zihlte die Doppel-
gemeinde Trimmis—Says, Hintervalzeina eingerechnet, zeitweise 200
Familien mit 800 bis 850 Seelen. Trimmis Tal und Berg waren also
dicht besiedelt. Says-Valtana wies zum Beispiel 1750 in 45 Haus-
haltungen 177 Personen auf, wihrend in Hintervalzeina in 12 Fami-
lien 8o Personen gezihlt wurden. Von 1750-1779 wurden nach den
Aufzeichnungen von C. Ulisses v. Salis in Trimmis 159 Menschen mehr
geboren als begraben. Dieser Zuwachs veranlaBt den Chronisten im
«Neuen Sammler» zu der boshaften Bemerkung: «Die Gemeinde
nimmt also, trotz der Kropfe und Kretins auffallend zu.»

Die relativ zahlreiche Bevolkerung von Trimmis ist jedenfalls dem
Umstand zuzuschreiben, dafl die «Tre munts», also die drei Berg-
terrassen Says, Valtana und Talein sehr friih kolonisiert worden waren.
Die viclen Flurnamen auf Sayser Gebiet bestitigen, daBl der ganze
Berg zur Zeit der Romanen bereits der Wirtschaft erschlossen war,
denn die romanischen Bezeichnungen sind von Spiel weg tiber Pargas,
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Raschalta, Palun, Parditsch, Matasa bis zum Scamer sehr zahlreich
vertreten.

Aus einem Weidrechtsstreit zwischen Says—Valtana einerseits und
Mathéd. Spriacher und Doma Rieder anderseits, geht hervor, diese
als Nachbaren von Schaschiel genannt sind, daB auch diese Berg-
terrasse um 1568 noch dauernd bewohnt war. Auch Talein hatte
um 1770 herum in vier Familien noch 24 Seelen dauernd wohnhatft.

Das zu Trimmis gehorende Valzeiner Gebiet umfalBte die Sied-
lungen: Churberg, Hénslisch Bode, Biidemji, Schindelbode, Discher-
bode, Kalchofen, Riiti und die Borter. Uber das Bestehen der Dauersied-
lung «Ufem Bort» weill ein Dokument im Gemeindearchiv vom 12.
September 1662 zu berichten. Danach ersuchen die Briider Bartli und
Luci Witwen und deren Mutter Anna Vonwaldi die Gemeinde Trim-
mis, thnen die Erstellung eines Wassergrabens tiber den Laubenzuger
S4B hinaus zu ithrem Gut zu gestatten. Dem Gesuch wurde fiir die
Winterzeit entsprochen. Es heilit darin: «darum wir den disen Brief
zu schriben friindlich begirt und auch gebiten, und erbiten den wohl-
geachten, frommen, fursichtigen, Ehrsammen, und Weisen Herrn Hans
Jorg Gadient, dieser Zeit Amtmann in der Gemein und Gricht zu
Trimmis, das Er des Grichts und der Gmeind cigen Insigel hier under
gedrukt hat, Ihmo H. Amma, Gricht und Gmeind zu Trimmis ohne
Schaden. Dies gebrieft ist den 12. Tag Herbstmonat 1662.

In den Urkunden von 1592 werden als Erblehenstrager und Bevoll-
michtigte der Nachbarschaft Dischersboden Caspar Discher und
Christen Bértsch genannt, wihrend im schiedsgerichtlichen Urteil be-
treffend Weg und Steg derer vom Churberg iiber den Lewenzug nach
Farneza anno 1577 dic Kldger Bartli Rupp, Caspar Rupp, Gallus
Strub und Caspar Déscher ufem Bort vertreten sind.

Aus den Verhandlungen der Neujahrsgemeinde des Jahres 1790
ist zu entnehmen, daf3 zahlreiche Trimmiser Vieh auswirts wintern,
vermutlich auf Says und in Hintervalzeina, wodurch die Allmeinden
und die Alpen zu stark bestoen werden. Es wird deshalb eine be-
sondere Steuer auferlegt, diec auf Grund des auswirtigen Heuertrags
berechnet wird, also eine Belastung, wie sie vor zirka 50 Jahren wie-
der als notwendig erachtet wurde.

In dem wiederholt erwihnten Buch von Salis tiber die V Doérfer
lesen wir, daf} in fritherer Zeit von Trimmis viel Heu nach Chur an
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die Pferdehalter, die die notigen Zugtiere fiir den Transit stellten, ver-
kauft wurde, was auf die Diingung der Felder einen nachteiligen Ein-
fluB austibte.

Ein besonderes Kapitel in bezug autf die Bodenkultur bildete das
Wissern, das seit etwa 5 Dezennien in der Flur von Trimmis ganz ver-
schwunden ist.

Flurbewdédsserung

Wer hitte heute, im Zeitalter, da so viel geschrieben, gelesen und
aul Wanderungen geschaut wird, nicht schon von den Walliser Be-
wiésserungsverhéltnissen erfahren! J. C. Heer hat durch seinen be-
kannten Roman «An heiligen Wassern» in feiner Weise die Bedeutung
der Wasserfuhren fiir das Wallis in den entlegensten Winkel des deut-
schen Sprachgebietes verbreitet.

Indessen haben in fritheren Zeiten in den meisten Alpentélern, die
unter der Trockenheit des Sommers litten, dhnliche Anlagen bestan-
den. Es sind kaum 5o Jahre her, dal3 auf den Schuttkegeln des Churer
Rheintals die Fluren, vorab die Wiesen, durch ein ausgedehntes, ver-
zweigtes Grabennetz berieselt wurden. So fithrten beispielsweise von
allen funf Wildbachen, die auf Gebiet der Gemeinde Trimmis aus-
mindeten, zahlreiche Griaben erquickendes Nafl den durstenden Wie-
sen zu. Der Dorfbach allein speiste nicht weniger als 8 Graben, von
denen aus sich ein viele Kilometer langes Netz von Rinnen und Lei-
tungen iiber Baumgirten und Wiesen verzweigte. In Nachstehendem
soll versucht werden, die Instandstellung, den Unterhalt und den Be-
trieb eines solchen Wassergrabens darzustellen.

Es ist Anfang Mai. Auf den Wiesen hat kraftiges Wachstum ein-
gesetzt. Der Fohn aber entzieht dem Boden taglich mehr Feuchtigkeit,
als den Pflanzen zutridglich ist. An den steilen, sonnigen Berglehnen
friBt er den Schnee. Am Abend jeweils donnert und poltert die Dorf-
riife und fihrt eine graubraune, dickflussige Lauge zu Tal. Der letzt-
jahrige «Roodmeister» (Aufseher) am «Zalietgraben» schickt seinen
Buben zu allen Grundbesitzern, die daraus wissern. Sie werden auf-
gefordert, am folgenden Morgen mit Haue, Pickel oder Schaufel bei
der untern Briicke zur Arbeit anzutreten. Auf den bestimmten Zeit-
punkt erscheinen dann Ménner, Frauen, Buben, alle mit einem Grab-
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werkzeug ausgeriistet. Der Roodmeister verteilt sie auf die verschiede-
nen Arbeitspliatze. Die Holzkidnel, die das Wasser aus dem Bach hin-
ausleiten sollen, sind schadhaft geworden. Hier muf3 ein Bodenbrett
eingesetzt, dort eine Seitenwand neu befestigt werden. Weiter vorn
wird ein neuer «Bock» gestellt. Wo der Graben beginnt, ist die alte
Béschung ins Bachbett abgerutscht. Weiter unten hat eine einge-
stirzte Mauer die Grabenrinne verschiittet. An der Stelle, wo der
Graben die Zalietgasse kreuzt, miissen die Deckplatten des «Tum-
bini» (DurchlaB) entfernt und jener neu ausgehoben werden. So gibt
es Uberall reichlich Arbeit, bis die erste groere Abzweigung erreicht
ist. Endlich kriecht das Wasser, langsam und trdge, von den Buben
freudig begriBt und begleitet, durch den ausgebesserten Graben.
Manchmal staut es sich an einem eingestiirzten Rasenstiick. Dann wird
nachgeholfen, daB3 es auf alle Seiten ausspritzt. Das Jungvolk sieht aus
wie die FloBBer. Aber was macht’s, die Miitter sehen es ja nicht, und bis
zum Mittag ist alles wieder trocken!

Von der ersten Abzweigung weg tibernehmen die «AnstoBer» die
weitere Instandstellung der Nebengriaben. Bevor sich das Arbeitsvolk
aber verteilt, wird durch das Loos der Beginn der « Rood» bestimmt.
Die Buben sammeln soviele kleine Steine in den Hut des Roodmeisters,
wie Grundbesitzer anwesend sind. Einer dieser Kiesel 1st besonders
gekennzeichnet. Es erfolgt der Namensaufruf des ersten Graben-
anstdBers, zugleich holt der jingste Bub keck einen Stein aus dem ver-
deckten Hut. Bei wessen Name der weille Stein gefischt wird, beginnt
die Rood, das heiit die Uberlassung des Wassers wihrend den néich-
sten 24 Stunden. Nachher erfolgt die Zuteilung des Wassers in regel-
méifigem Turnus in der Reihenfolge, wie die Grundstiicke am Graben
liegen. Nach besonderer Vereinbarung kénnen sich zwei Grundeigen-
timer 1n das Wasser teilen. Es ist aber strenge verboten, das zugewie-
sene Wasser «abzschla», das heilit auBBerhalb der Roodzeit dem Nach-
bar abzuleiten. Wer einen andern trotzdem dadurch schidigt, wird
durch den Roodmeister von der Rood fiir den laufenden Turnus aus-
geschlossen. Der « Wasserschelm» wird verfehmt wie der Holzfrevler
oder der Felddieb. Der Rood- oder Grabenmeister sorgt dafiir, daB
jeder Grundbesitzer rechtzeitig «s’Bott», das hei3t die Mitteilung, da3
er das Grabenwasser beniitzen kann, erhilt. Er schlichtet Differenzen,
die zwischen Grabenbeniitzern eintreten, und iibt auch die Kontrolle

304



tiber den Zustand der Leitung aus. Die Bewisserung dauert 2-3
Wochen.

Die Art, wie die ganze Bewdsserung der Wiesen und Baumgéirten
wahrend Jahrhunderten durchgefiilhrt wurde, 1dBt erkennen, welche
Bedeutung man ihr beimaf}. Die zahlreichen Griben und Schwemm-
hiigel auf fast allen Wiesen bestitigen, daBl man frither ohne Bewds-
serung der Grundstiicke auf einen befriedigenden Ertrag nicht rech-
nen durfte. Um so auffilliger ist es, daB mit einem Schlag, das heifit
im Zeltraum weniger Jahrzehnte, diese systematische Wasserzufuhr
mit allem Drum und Dran verschwunden ist. Jedenfalls steht dieser
Wandel in der Bodenkultur im Zusammenhang mit der heutigen
Diingung, vor allem der Verwendung von Kunstdinger und Jauche.
Es haben sich dadurch wohl auch andere Wiesenpflanzen angesiedelt,
die eine Bewisserung normalerweise tberfliissig machen. Auf alle Falle
ist mit dem Verschwinden der « Wasserbarte», dem Eingehen der zahl-
losen Wassergriaben und deren Instandhaltung ein alter Volksbrauch
in der Bewirtschaftung, aber auch ein wertvolles Gemeinwerk, ver-
bunden mit einer gewissen Romantik, verloren gegangen.

395



	Vom Landschaftsbild der Trimmiser Flur in den früheren Jahrhunderten

